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12. TAG DER ARCHIVE AM 2. MÄRZ 2024
Am 2. März 2024 beteiligt sich das Stadt- und Kreisarchiv 
Arnstadt (Am Plan 2) wieder am bundesweiten mittlerweile  
12. Tag der Archive und lädt alle Interessierten von 10-16 Uhr 
herzlich ein. Neben der Möglichkeit einer Archivbesichtigung 

mit Einblicken in die Archivarbeit wird auch eine Ausstellung 
zum diesjährigen Motto „Essen und Trinken“ gezeigt. Ab 16 
Uhr hält Dr. Eckart Bergmann einen Vortrag zum Thema „Inte-
ressantes aus der Küche unserer Vorfahren“.



Amtsblatt des Ilm-Kreises  20. Februar 2024 Nichtamtlicher Teil Seite 3

UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG
Der Dienstausweis mit der laufenden Nummer 463 wird mit sofortiger Wirkung für ungültig erklärt.

Arnstadt, den 26.01.2024
Im Auftrag
Sturm
Leiterin Personalamt

DEMOGRAFIEPREIS 2024 - HEIMAT THÜRINGEN
Am 20. Februar 2024 geht der 
Thüringer Demografiepreis in 
eine neue Runde. Bis zum 7. 
April 2024 können sich Bür-
gerinnen und Bürger mit Erst-
wohnsitz in Thüringen sowie 
Vereine, Verbände, gemein-
nützige Einrichtungen, Stif-
tungen, Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaften, 
Gemeinden, Unternehmen 
und sonstige Initiativen mit 
einem Projekt bewerben, 
das die Folgen des demogra-
fischen Wandels im Freistaat 
Thüringen positiv gestaltet.

Die Gewinner des Preises wer-
den im Rahmen eines Online-
Votings ermittelt, das vom 

29.4. bis 26.5.2024 geplant 
ist. Die Gewinner werden im 
Juni 2024 bekanntgeben. Auf 
die Sieger des Votings warten 
lukrative Geldpreise: der Erst-
platzierte erhält 12.000 Euro, 
der Zweitplatzierte 8.000 
Euro und der Drittplatzierte 
5.000 Euro.

Für den Wettbewerb können 
alle Projekte eingereicht wer-
den, die inhaltlich mindestens 
einen der folgenden Themen-
bereiche berücksichtigen:

HEIMAT:Stärken!
Stärkung der Daseinsvorsorge 
HEIMAT:Sichern!
Sicherung des Fachkräftebe-
darfs HEIMAT:Gestalten!

Gestaltung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts

Bewerbungen können elek-
tronisch an info@service-
agentur-demografie.de oder 
postalisch gesendet werden 
an: Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirt-
schaft, Serviceagentur Demo-
grafischer Wandel (SADW), 
Referat 53, Werner-Seelen-
binder-Straße 8, 99096 Erfurt. 
Bewerbungsformulare sind 
ab dem 20. Februar 2024 un-
ter www.heimat.thueringen.
de abrufbar.

Dem Bewerbungsformular 
sind ein kurzes Video des 
Projekts (max. 90 Sekunden, 

Handyvideos möglich) oder 
aussagekräftige Bilder hinzu-
zufügen. Auf der Internetsei-
te sind weitere Hinweise zum 
Bewerbungsverfahren nach-
zulesen.

Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung.

www.heimat.thueringen.de

thüringer
demografie

preis 2024

SAVE THE DATE: 5. NATURSCHUTZTAG DES ILM-KREISES AM 23.03.2024  
AN DER TU ILMENAU
Am 23.03.2024 findet an der 
TU Ilmenau der nächste Na-
turschutztag des Ilm-Kreises 
für alle Naturschutzengagier-
te und -interessierte statt. Die 
nunmehr 5. Auflage wird den 
Fokus auf mehr Natur in Dorf 
und Stadt richten. Der Ilm-
Kreis hat in 2022 die Initiative 
„Ilm-Kreis blüht“ gestartet. 
Gemeinsam mit Kommunen, 
Privatleuten, Kirchgemein-
den, Schulen und Vereinen 
haben wir viele Blühwiesen 
angelegt, Obstgehölze und 
Stauden gepflanzt. Damit 
konnten wir zusammen mehr 
Vielfalt und ein bisschen 
Wildnis in unsere Dörfer und 
Städte bringen. Zum 5. Natur-
schutztag möchten wir dar-
an anknüpfen und für mehr 
Natur in unseren Dörfern 
und Städten werben sowie 
Bestrebungen und Projekte 
vorstellen, wie wir das er-
reichen können. Kommunen 

werden über ihre eigenen 
Anstrengungen für mehr Na-
tur berichten. Wir möchten 
Beispiele von blühenden und 
lebendigen Betriebsgeländen 
vorstellen und zeigen, dass 
wildlebende, heimische Or-
chideen sich auch im Stadtge-
biet beobachten lassen. Wir 
begleiten das Graue Langohr, 
einer seltenen Fledermaus-
art, auf ihren nächtlichen 
Erkundungen und begeben 
uns mit den Streuobstwiesen 
in ein sehr artenreiches und 
wichtiges Bindeglied am Dorf-
rand.

„Die Wiese lebt - Ausflug in 
den Mikrokosmos von Wie-
sen“
Der multimediale Vortrag 
wird den Abschluss des Na-
turschutztages bilden. Der 
Naturfotograf Marko König 
hat über mehrere Jahre hin-
weg die Schönheit und Viel-

falt von Wiesen in Bildern 
festgehalten. In seinen Port-
räts zeigt er die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen 
Lebewesen auf der Wiese 
und wie sie voneinander ab-
hängen. Dabei spannt er den 
Bogen von der spannenden, 
verborgenen Welt zwischen 
den Halmen und Stängeln bis 
hin zu den Tieren wie Fleder-
mäuse und Neuntöter, die 
den Nahrungsreichtum der 
Wiese nutzen.

Das ausführliche Programm 
wird in Kürze auf der Websi-
te des Ilm-Kreises (www.ilm-
kreis.de) sowie der Webseite 
von Ilm-Kreis blüht (www.ilm-
kreis-blueht.de) veröffent-
licht und auf Wunsch auch 
per E-Mail versandt. Merken 

Sie sich den Termin vor - wir 
freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Veranstalter ist das Land-
ratsamt Ilm-Kreis. Partner des 
diesjährigen Naturschutzta-
ges ist die TU Ilmenau.

Anmeldung bis 15.03.2024
Landratsamt Ilm-Kreis/ 
Untere Naturschutzbehörde
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628 738-661
Fax: 03628 738-664
E-Mail:  
umweltamt@ilm-kreis.de

Die Anmeldung kann tele-
fonisch, per Post, Fax oder  
E-Mail erfolgen.
Die Veranstaltung ist kosten-
los. Speisen und Getränke auf 
Selbstkostenbasis.
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PROJEKTAUFRUF REGIONALBUDGET 2024
Jetzt Kleinprojekte mit bis zu 
80% fördern lassen!

Der Freistaat Thüringen er-
möglicht den Regionalen Ak-
tionsgruppen (RAGn) seit letz-
tem Jahr, ein Regionalbudget 
zur Umsetzung von Projekten 
zu beantragen, die der Um-
setzung der Regionalen Ent-
wicklungsstrategie (RES) der 
RAG entsprechen. 15 Projekte 
konnten im Rahmen des Regi-
onalbudgets 2023 erfolgreich 
umgesetzt werden. Dabei 
reichten die Projekte über die 
Ausstattung von Vereinen, 
über einen Bücherschrank in 
der Ortsmitte sowie Messe- 
und Öffentlichkeitsmaterial bis 
zu einer mobilen Dartsanlage. 
Nun ruft die RAG erneut Pro-
jekte für 2024 einzureichen!

Im Fokus stehen die Unter-
stützung und Förderung des 
bürgerschaftlichen Engage-
ments, des Ehrenamtes und 
des Vereinslebens. Weiterhin 
sollen Projekte unterstützt 
und initiiert werden, welche 
die Region als attraktiven 
Lebens-, Arbeits- und Erho-
lungsort weiterentwickelt 
und die vorhandenen Natur-
räume sichert. Dabei sind bis 
auf Baumaßnahmen, welche 
explizit im Rahmen des Regi-
onalbudgets ausgeschlossen 
werden, eine Vielzahl von 
Projektideen möglich.

Gefördert werden können ju-
ristische Personen des öffent-
lichen und privaten Rechts, 
natürliche Personen und 
Personengesellschaften (z.B. 
Kommunen, Vereine, Privat-

personen, Unternehmen) im 
Gebiet der RAG mit einer max. 
Investitionssumme von 20.000 
€ und 80% Förderquote.

Die Projektanträge werden 
in einem transparenten Aus-
wahlverfahren bewertet und 
ausgewählt. Die Bewertung 
erfolgt anhand einer Bewer-
tungsmatrix. Nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens und 
einer positiven Entscheidung 
zur Auswahl der Projekte wird 
zwischen der RAG und den 
Projektträger:innen jeweils 
ein privatrechtlicher Vertrag 
über die Gewährung einer Zu-
wendung abgeschlossen.

Das Projekt muss spätestens 
bis zum 15.10.2024 umgesetzt 
werden. Mit der Durchfüh-
rung der Projekte darf erst 

nach dem Abschluss eines 
privatrechtlichen Vertrages 
zwischen der RAG und dem/
der Projektträger:in, voraus-
sichtlich ab Mitte Mai 2024 
begonnen werden. Die Veröf-
fentlichung des Projektaufrufs 
erfolgt unter Vorbehalt der 
Bereitstellung der Mittel durch 
den Freistaat Thüringen.

Stichtag für die Einrei-
chung von Anträgen ist der 
08.03.2024. Die Antragsunter-
lagen sind zu finden unter: htt-
ps://www.rag-gotha-ilm-kreis-
erfurt.de/. Setzen Sie sich bitte 
rechtzeitig vor Einreichung der 
Antragsunterlagen mit dem 
Regional-Management der 
RAG in Verbindung 
(Kontakt: Marie-Luise Will, 
Telefon: 0361-4413-213, 
E-Mail: m.will@thlg.de).

ELTERNSCHULE: ÜBERSICHT DER KURSANGEBOTE
Ende des letzten Jahres eröffnete die Eltern-
schule an den Ilm-Kreis-Kliniken. Ziel ist es, 
ein breites Angebot für Eltern-Kind-Kurse 
von der Schwangerschaft bis hin zum dritten 
Lebensjahr zu bieten.
Folgende Kurse gibt es bereits oder sind zeit-

nah geplant:

Für werdende Mütter/Eltern:
• Crashkurs zur Geburtsvorbereitung (die nächsten Termine 

sind am 22. und 23. März oder am 1. und 2. Juni)
• Stillvorbereitungskurs am 17. April
• Bauchtanz für Schwangere ab 9. April, 19.30 Uhr
• in Planung (voraussichtlich ab Mai): Schwangeren-Yoga

Nach der Geburt:
• Rückbildungskurs, fortlaufend
• Stillgruppe, alle 14 Tage um 9. 30 Uhr (die nächsten Termine 

21. Februar, 6. März und 20. März)
• Dr. Mama - Erste Kinderkrankheiten natürlich behandeln
• Kurs zur Beikost am 12. Juni
• Babymassage mit Kursbeginn am 7. März oder am 17. April
• in Planung (voraussichtlich ab Mai): Pilates mit Baby

Für alle Eltern, die ein Kind verloren haben, gibt es jeden dritten 
Dienstag im Monat um 18 Uhr die Sternenkindertrauergruppe.

Interessierte können sich auf dem Instagram-Account: eltern-
schule_kunterbunt oder unter elternschule-kunterbunt@web.
de informieren oder für die Kurse anmelden.
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NEUE LEBENSADERN IN DER LANDSCHAFT
Wildtiere, wie z.B. Singvögel 
geraten durch den derzeiti-
gen Klimawandel, die Zer-
siedlung unserer Natur- und 
Kulturlandschaft und nicht 
zuletzt durch die intensive 
Landwirtschaft immer mehr 
unter Druck. Insbesondere in 
Regionen mit starker Land-
nutzung durch die Landwirt-
schaft bilden die wenigen 
noch vorhandenen und selten 
intakten Relikte von Biotop-
strukturen, wie z.B. Hecken, 
Baumreihen, Kleingewässer 
und Feldraine oft die einzigen 
Lebens- oder Rückzugsorte 
für Arten der Feldflur.
Hier finden z.B. Rebhühner 
und Eidechsen Lebens- und 
Brutmöglichkeiten. Schmet-
terlinge, Wildbienen und 
andere Nektar- und Pollen-
sammler finden hier eine 
Vielfalt an Blüten. Wildkräu-
ter, Insekten, Käfer, Schne-
cken und Kleinsäuger, die 
hier vorkommen, bilden die 
Nahrungsgrundlage für viele 
Sing- und Greifvögel. Im Ide-
alfall bilden diese sogenann-
ten Landschaftselemente ein 
Netz aus Biotopen, in dem 
Wanderungsbewegungen, 
auch zwischen Schutzgebie-
ten ermöglicht werden - ähn-
lich dem System der Blutge-
fäße im menschlichen Körper 

- eben Lebensadern der Land-
schaft.
Doch das Netz hat schon viele 
große Löcher. Umso wichti-
ger ist es, die vorhandenen 
Biotopstrukturen zu erhal-
ten, und wo möglich, neue zu 
schaffen.

Das Projekt VIA Natura 2000 
hat sich zum Ziel gesetzt, im 
Ilm-Kreis sowie im Landkreis 
Gotha 11 Hektar neue Feldrai-
ne bis April 2026 anzulegen. 
Seit 2020 wurden im Projekt 
bis jetzt bereits 19 neue Fel-
draine mit einer Gesamtflä-
che von 6,5 Hektar durch An-
saat heimischer Wildblumen 
geschaffen. Dadurch konnte 
die Arten- und Blütenvielfalt 
lokal teilweise schon nach 
kurzer Zeit stark gesteigert 
werden. Um hier weiter zu 
machen, und um das gesteck-
te Ziel erreichen zu können, 
werden noch Grundeigentü-
mer gesucht, die sich vorstel-
len können, Ackerfläche zur 
Verfügung zu stellen. Dadurch 
wird der Natur mehr Raum 
gegeben, und dem Artenrück-
gang etwas entgegengesetzt. 
Dazu Flächeneigentümer 
Jörg Schröpfer aus Arnstadt: 
„Über Jahrhunderte lebte 
unsere Familie in Kirchheim 
von ihrer Landwirtschaft. Als 
Nachkomme und Eigentümer 

dieser Ackerflächen fühle ich 
mich ihrem Erbe verpflichtet. 
Sowohl die bewirtschafteten 
Böden als auch die umgeben-
de Natur müssen in einem ar-
tenreichen, intakten Zustand 
künftigen Generationen zur 
Verfügung stehen. Ein guter 
Grund im Rahmen des Projek-
tes Flächen zur Verfügung zu 
stellen, um Wildblumen ansä-
en zu lassen.“

Der Aufruf richtet sich sowohl 
an Privateigentümer, aber 
auch an Kommunen, Kirch-
gemeinden, Landwirtschafts-
betriebe und andere Flä-
cheneigner. Die Beratung ist 
kostenlos und unverbindlich.

„VIA Natura 2000“ startete 
Mitte 2020, und wird von 
fünf Natura 2000-Stationen 
in Thüringen sowie der U.A.S. 
Umwelt- und Agrarstudien 
GmbH unter Koordination 
der Stiftung Naturschutz Thü-
ringen bis April 2026 umge-
setzt. Für die Umsetzung des 
Vorhabens im Ilm-Kreis ist die 
Natura 2000-Station Gotha/ 
Ilm-Kreis mit Sitz in Mühlberg 
verantwortlich. „VIA-Natura 
2000“ wird im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Um-

welt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit gefördert. An 
der Finanzierung beteiligen 
sich weiterhin das Thüringer 
Ministerium für Umwelt, Ent-
wicklung und Naturschutz, 
die Stiftung Naturschutz Thü-
ringen sowie die einzelnen 
Träger der Natura 2000-Sta-
tionen in den fünf Projektre-
gionen Thüringens. Weitere 
Infos zum Projekt und Kon-
taktmöglichkeiten sind im In-
ternet unter via-natura-2000.
de zu finden.

Weitere Infos finden Sie u.a. 
hier:
https://www.via-natura- 
2000.de/

Umsetzung:
Natura 2000-Station
Gotha/Ilm-Kreis

Kontakt und Beratung:
Daniel Korpat
Projekt VIA Natura 2000
Natura 2000-Station Gotha/
Ilm-Kreis
Markt 15
99869 Drei Gleichen OT Mühl-
berg
Mobil: 01573 3867196
Email: korpat@nfga.de

NEUES PROGRAMM DER VOLKSHOCHSCHULE  
ARNSTADT-ILMENAU
Liebe Kursteilnehmende der Volkshochschule,
Unser Frühjahrssemester 2024 ist bereits in vollem Gange und 
hält wieder viele spannende Programmangebote in den Berei-
chen Gesellschaft, Kunst & Kultur, Gesundheit, Fremdsprachen, 
EDV und Junge vhs für Sie bereit. Wir wünschen Ihnen beim Aus-
suchen von und Teilnehmen an Ihrer Veranstaltung viel Spaß.

Das Team der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau freut sich 
auf Sie.

Kontakt
Arnstadt: Tel: 03628 / 61 07 - 0,

E-Mail: anmeldung@vhs-arnstadt-ilmenau.de
Ilmenau: Tel: 03677 / 64 55 - 0,

E-Mail: office@vhs-arnstadt-ilmenau.de

Arnstadt
Jobcoaching für Rentner: Zusätzlich zur Rente Geld verdienen 
NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.7
Entgelt: 28,80 €, Termin: 27.02.24, Modus: Di. 10:00 - 11:30 Uhr
sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren
27.02.2024: Winterurlaub - was nehme ich mit?
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.9
Entgelt: entgeltfrei, Termin: 27.02.24, Di. 14:00 - 15:30 Uhr
sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren
19.03.2024: Gibt es Neuigkeiten im Verkehrsrecht?
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.9
Entgelt: entgeltfrei, Termin: 27.02.24, Di. 14:00 - 15:30 Uhr
Jobcoaching - Im Job weiterarbeiten und gleichzeitig Rente be-
ziehen NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 28,80 €, Termin: 28.02.24, Modus: Mi. 18:30 - 20:00 Uhr
Farb- und Stilberatung: Typgerechtes Make-up
Dauer: 11 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.4
Entgelt: 58,30 €, Termin: 29.02.24, Modus: Do. 17:00 - 19:15 Uhr
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Du bist genug - wie du deinen Selbstwert wieder aktivierst 
NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.7
Entgelt: 40,80 €, Termin: 01.03.24, Modus: Fr. 17:00 - 20:00 Uhr

Sütterlin. Altdeutsche Schriften lesen und schreiben lernen - 
Anfänger
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 72,00 €, Termin: 08.03.24, Modus: Fr. 16:45 - 20:00 Uhr

Staatliche Fördermittel effizient beantragen NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 16,00 €, Termin: 13.03.24, Modus: Mi. 16:30 - 18:00 Uhr

Exkursion zum Thüringer Landtag Erfurt: Teilnahme an Plenar-
sitzung NEU!
Dauer: 6 UE, Ort: Thüringer Landtag, Erfurt
Entgelt: entgeltfrei, Termin: 15.03.24, Fr. 14:00 - 18:30 Uhr

Ziele definieren - Ziele erreichen NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.7
Entgelt: 20,80 €, Termin: 13.04.24, Sa. 10:00 - 13:00 Uhr

Altdeutsche Handschriften für Fortgeschrittene - Die Offenba-
cher Schrift NEU!
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 72,00 €, Termin: 19.04.24, Modus: Fr. 16:45 - 20:00 Uhr

Die Kursreihe „Neue Energie“  
findet in Kooperation
mit der Heinrich-Böll-Stiftung  
Thüringen e.V. statt:

„Neue Energie“ Modul 1 - Energiewirtschaft und Landwirtschaft 
am Beispiel von Agrokraft in Bad Neustadt (Exkursion) NEU!
Dauer: 10 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.7 + Bad Neustadt, Ag-
rokraft
Entgelt: 25,00 €, Termin: Fr, 26.04.24, 08:30 - 15:30 Uhr
sowie Mi, 08.05.24, 18:00 - 19:30 Uhr

„Neue Energie“ Modul 2 - Sonnenenergie. Photovoltaik und 
Solarthermie NEU!
Dauer: 7 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.7 + Arnstadt Stadtgebiet
Entgelt: 25,00 €, Termin: 15.05.24, Mi. 18:00 - 19:30 Uhr +  
2. Termin nach Absprache

Ilmenau

Orientierung Teil 1 Umgang mit Karte und Kompass NEU!
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Ilmenau Raum 102
Entgelt: 10,00 €, Termin: 05.03.24, Di. 17:30 - 19:00 Uhr

sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren
12.03.2024: Gibt es Neuigkeiten im Verkehrsrecht?
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: entgeltfrei, Termin: 12.03.24, Di. 09:30 - 11:00 Uhr

Keine Ahnung von Ahnen? Familienforschung leicht gemacht
Dauer: 10 UE, Ort: vhs Ilmenau Raum 102
Entgelt: 39,00 €, Termin: 16.03.24, Modus: Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

Orientierung Teil 2 Umgang mit GPS NEU!
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Ilmenau Raum 102
Entgelt: 10,00 €, Termin: 19.03.24, Di. 17:30 - 19:00 Uhr

„Trotzig Lächeln und das Weltall streicheln.“  
Lesung und Gespräch mit Lutz Rathenow
Dauer: 2 UE, Ort: Stadtbibliothek Ilmenau
Entgelt: entgeltfrei Termin: 19.03.24, Di. 18:30 - 20:00 Uhr
In Kooperation mit der Stadtbibliothek Ilmenau sowie der Lan-
deszentrale für politische Bildung Thüringen

Historische Hilfswissenschaften NEU!
Dauer: 10 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 102
Entgelt: 39,00 €, Termin: 13.04.24, Modus: Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

„Lernen im Team: Hundeverhalten in Zusammenhängen ver-
stehen- Umgang mit Angst, Unsicherheit, Stressverhalten, De-
privation“
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 122 € Termin: 20.04.24, Sa. 10:00 - 16:00 Uhr

Online

Neue Trends in der Geldanlage - online
Dauer: 3,33 UE, Ort: Zoom
Entgelt: 21 € Termin: 04.03.24, Mo. 18:30 - 21:00 Uhr

Arnstadt
Häkeln für Einsteiger NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.4
Entgelt: 32,80 €, Termin: 26.02.24, Modus: Mo. 18:00 - 19:30 Uhr
Kreatives Gestalten mit Glas - Frauentag in der Glasschmiede
Dauer: 3 UE, Ort: Glaskunst Antje Kruckow in Oberwillingen
Entgelt: 16,50 €, Termin: 08.03.24, Fr. 18:30 - 20:45 Uhr
Kreatives Gestalten mit Glas - Wochenendkurs: Wir freuen uns 
auf den Frühling
Dauer: 5,3 UE, Ort: Glaskunst Antje Kruckow in Oberwillingen
Entgelt: 29,32 €, Termin: 23.03.24, Sa. 14:00 - 18:00 Uhr
Indische Tänze entdecken - Kathak Basics 2 NEU!
Dauer: 4,7 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 0.3
Entgelt: 26,00 €, Termin: 13.04.24, Sa. 10:00 - 13:30 Uhr
Semiclassical Indian Dance - Bollywood: Choreographie 2 NEU!
Dauer: 4,7 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 0.3
Entgelt: 26,00 €, Termin: 13.04.24, Sa. 14:30 - 18:00 Uhr
Workshop Botanisches Malen - fotorealistische Pflanzendar-
stellungen NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.5
Entgelt: 41,60 €, Termin: 13.04.24, Sa. 09:00 - 16:00 Uhr
Fotokurs für Anfänger
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 3.17
Entgelt: 75,20 €, Termin: 15.04.24, Modus: Mo. 19:30 - 20:45 Uhr
Chinesische Kalligrafie und Tuschemalerei
Dauer: 10 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.5
Entgelt: 70,00 €, Termin: 20.04.24, Modus: Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

Ilmenau
Aquarellkurs: Kreativ Karten gestalten passend zur Jahreszeit 
NEU!
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau Kreativraum UG
Entgelt: 66,00 €, Termin: 28.02.24, Modus: Mi. 17:30 - 19:00 Uhr
Aquarellkurs: Kreativ Karten gestalten passend zur Jahreszeit 
- am Vormittag
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau Kreativraum UG
Entgelt: 66,00 €, Termin: 29.02.24, Modus: Do. 09:30 - 11:00 Uhr
Papierwerkstatt: Osterglocken/Narzissen aus Krepppapier ge-
stalten NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 302
Entgelt: 20,00 €, Termin: 29.02.24, Do. 18:00 - 21:00 Uhr
Aquarellmalerei und Collage
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 213
Entgelt: 66,00 €, Termin: 29.02.24, Modus: Do. 17:00 - 18:30 Uhr
Papierwerkstatt: Papageientulpen aus Krepppapier gestalten 
NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 302
Entgelt: 20,00 €, Termin: 20.03.24, Mi. 18:00 - 21:00 Uhr
Korbflechten für Einsteiger: Osterkorb NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 302
Entgelt: 18,00 €, Termin: 22.03.24, Fr. 16:00 - 19:00 Uhr
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Workshop „Visible Mending“ - Kleidung reparieren statt neu 
kaufen NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 202
Entgelt: 18,00 €, Termin: 15.04.24, Mo. 17:00 - 20:00 Uhr

Makramee für Einsteiger NEU!
Dauer: 13,3 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 213
Entgelt: 54,65 €, Termin: 08.04.24, Modus: Mo. 18:30 - 21:00 Uhr

Papierwerkstatt: Pfingstrosen aus Krepppapier gestalten NEU!
Dauer: 3 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 302
Entgelt: 15,00 €, Termin: 11.04.24, Do. 18:00 - 20:15 Uhr

Einfach mal: Fotografieren. Fotokurs für Einsteiger und Fort-
geschrittene
Dauer: 18 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 309
Entgelt: 75,60 €, Termin: 11.04.24, Modus: Do. 17:00 - 19:15 Uhr

Großbreitenbach

Kreatives Basteln für Erwachsene, passend zur Jahreszeit NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: Zum Vitzberg 22, Großbreitenbach
Entgelt: 24,00 €, Termin: 12.03.24, Modus: Di. 16:30 - 18:00 Uhr

Arnstadt
Vegetarische und vegane Brotaufstriche
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.11 Küche
Entgelt: 15,20 €, Termin: 05.03.24, Di. 18:00 - 21:00 Uhr
Aktiviere deine Regenerationskraft - Stärke deine Gesundheit 
NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.9
Entgelt: 36 €, Termin: 09.03.24, Modus: Sa. 9:30 - 12:30 Uhr
Kochen ayurvedisch
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.11 Küche
Entgelt: 15,20 €, Termin: 12.03.24, Di. 18:00 - 21:00 Uhr
Chinesisch Kochen NEU!
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.11 Küche
Entgelt: 84,80 €, Termin: 09.04.24, Modus: Di. 18:00 - 21:00 Uhr
Die Wissenschaft hinter 100 Jahre Leben - Vortragsreihe
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.9
Entgelt: 52,80 €, Termin: 12.04.24, Modus: Fr. 17:00 - 18:30 Uhr
Das Rauchfrei Programm - Tageskurs NEU!
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 2.9
Entgelt: 332 €, Termin: 13.04.24, Sa. 9:00 - 15:30 Uhr
Gesunde Venen - schöne Beine - Vortrag
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 36,00 €, Termin: 15.04.24, Mo. 16:00 - 19:00 Uhr

Ilmenau
Pilates
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 56 €, Termin: 27.02.24, Modus: Di. 10:00 - 11:00 Uhr
Autogenes Training
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 93,20 €, Termin: 07.03.24, Modus: Do. 16:30 - 18:00 Uhr
Mini-Auszeit mit Potential: Achtsamkeit und Entspannung er-
leben - Workshop NEU!
Dauer: 6 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 112 - Meditationsraum
Entgelt: 36,20 €, Termin: 08.03.24, Fr. 9:30 - 15:00 Uhr
Die Kraftquelle bei Burnout NEU!
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 72 €, Termin: 15.03.24, Modus: Fr. 18:30 - 21:30 Uhr
Von der Trüffelsuche bis zum Trüffelanbau - Vortrag
Dauer: 3,33 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 18,98 €, Termin: 22.03.24, Fr. 18:30 - 21:00 Uhr

Gesunde Venen- schöne Beine - Vortrag
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 213 - Kreativraum
Entgelt: 36 €, Termin: 16.04.24, Di. 16:00 - 19:00 Uhr

Vortrag: Tinnitus - Wege zu einem neuen Hörerlebnis
Dauer: 2 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 106 - Veranstaltungsraum
Entgelt: 10 €, Termin: 16.04.24, Di. 18:30 - 20:00 Uhr

Gähntraining - ein natürlicher Weg zu Entspannung und Wohl-
befinden - Workshop
Dauer: 4 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 112 - Meditationsraum
Entgelt: 23,60 €, Termin: 20.04.24, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr

Großbreitenbach

Die Kraftquelle bei Burnout NEU!
Dauer: 12 UE, Ort: Schwarzburger Hof, Gillersdorf
Entgelt: 69,00 €, Termin: 08.03.24, Modus: Fr. 18:30 - 21:30 Uhr

Der Thüringer Kartoffelkloß, ein nicht wegzudenkender Gast 
auf Thüringer Sonntagstischen NEU!
Dauer: 4 UE, Ort: Erstes deutsches Kloßpressmuseum, Groß-
breitenbach
Entgelt: 12,40 €, Termin: 17.03.24, Sa. 10:00 - 13:00 Uhr

Online

„Superhirn - Namen und Gesichter merken“ - online
Dauer: 3,33 UE, Ort: Edudip
Entgelt: 31 € Termin: 29.02.24, Do. 19:00 - 21:30 Uhr

„Superhirn- Kopfrechnen, schneller als mit dem Taschenrech-
ner“ - online
Dauer: 3,33 UE, Ort: Edudip
Entgelt: 31 € Termin: 05.03.24, Di. 19:00 - 21:30 Uhr

„Superhirn - Vokabeln lernen im Sekundentakt“ - online
Dauer: 3,33 UE, Ort: Edudip
Entgelt: 31 € Termin: 12.03.24, Di. 19:00 - 21:30 Uhr

5 Wege zu einem perfekten Gedächtnis - online
Dauer: 8 UE, Ort: Edudip
Entgelt: 65 € Termin: 16.03.24, Sa. 9:00 - 16:30 Uhr

Endlich wieder rauchfrei! - online
Dauer: 8 UE, Ort: Plattform Nichtrauchercoach
Entgelt: 149 € Termin: Start jederzeit möglich, Modus: jederzeit

Bei allen Kursen ist ein Einstieg - bei Vorliegen der entsprechen-
den Vorkenntnisse - während des gesamten Semesters möglich!

Bei Fragen und zur Einstufung Ihrer Vorkenntnisse kontaktieren 
Sie bitte die Fachbereichsleiterin Teresa Knittel (03628 6107-28).

Arnstadt

Chinesisch A1 - Anfänger NEU!
Dauer: 14 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 3.17
Entgelt: 56,60 €, Termin: 05.03.24, Modus: Di. 18:00 - 19:30 Uhr

Englisch A1 - Anfänger am Vormittag
Dauer: 22 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 68,00 €, Termin: 04.03.24, Modus: Mo. 08:50 - 10:20 Uhr

Englisch A1/I mit geringen Vorkenntnissen
Dauer: 20 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 3.17
Entgelt: 62,00 €, Termin: 29.02.24, Modus: Do. 19:30 - 21:00 Uhr

English Conversation - niveauübergreifend NEU!
Dauer: 22 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 3.17
Entgelt: 87,80 €, Termin: 06.03.24, Modus: Mi. 17:45 - 19:15 Uhr

Board Game Night - Spielerisches Englisch-Training (ab Niveau 
A2)
Dauer: 2,7 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 10,50 €, Termin: 01.03.24, Modus: Fr. 18:00 - 20:00 Uhr
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Italienisch A1 - Anfänger
Dauer: 22 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 3.17
Entgelt: 68,00 €, Termin: 04.03.24, Modus: Mo. 18:00 - 19:30 Uhr

Ilmenau

Englisch A1 - Anfänger
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 102
Entgelt: 50,00 €, Termin: 10.04.24, Modus: Mi. 19:15 - 20:45 Uhr

Englisch A1 - Anfänger am Vormittag
Dauer: 22 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 202
Entgelt: 68,00 €, Termin: 07.03.24, Modus: Do. 10:00 - 11:30 Uhr

Englisch A1/11
Dauer: 16 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 102
Entgelt: 50,00 €, Termin: 10.04.24, Modus: Mi. 17:30 - 19:00 Uhr

Englisch B1/I
Dauer: 18 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 102
Entgelt: 56,00 €, Termin: 09.04.24, Modus: Di. 17:30 - 19:00 Uhr

Spanisch A1 - Anfänger
Dauer: 24 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 101
Entgelt: 74,00 €, Termin: 05.03.24, Modus: Di. 19:00 - 20:30 Uhr

Tschechisch A1 - Anfänger NEU!
Dauer: 22 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 103
Entgelt: 87,80 €, Termin: 26.02.24, Modus: Mo. 18:00 - 19:30 Uhr

Online

Schwedisch B1/I - online
Dauer: 18 UE, Ort: vhs.cloud
Entgelt: 191,00 €, Termin: 09.04.24, Modus: Di. 19:30 - 21:00 Uhr

Ilmenau

Computergrundlagen

(1) Startklar am PC
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 62,40 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Do. 9:15 - 11:30 Uhr

(2) Arbeiten am PC: Dateien, Texte, Internet
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 62,40 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Do. 9:15 - 11:30 Uhr

(3) Mit dem PC sicher ins Netz: E-Mails, Bezahlen und Datenschutz
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 62,40 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Do. 9:15 - 11:30 Uhr

MS Word & Excel - Grundlagen (Abendkurs)
Dauer: 15 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 81 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mi. 18:00 - 20:15 Uhr

MS Excel - Fortgeschrittene (Abendkurs)
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 64,80 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mo. 18:00 - 20:15 Uhr

MS PowerPoint - Grundlagen NEU!
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 64,80 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mo. 18:00 - 20:15 Uhr

Grundlagenkurs Outlook - E-Mails, Termine, Kontakte und 
Aufgaben im Griff
Dauer: 9 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 59,40 € bei 6 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mi. 18:00 - 20:15 Uhr

MS Office (Word, Excel, Outlook)
Verschiedene Kurse entweder vormittags/abends, als Kombi-
nation oder thematisch getrennt. Für genauere Informationen 
melden Sie sich bitte im Fachbereich.

Smartphone

(1) Mein Smartphone verstehen
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 62,40 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Di. 14:15 - 15:45 Uhr

Smartphone-Sprechstunde
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 43,20 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Di. 14:15 - 16:30 Uhr

weitere berufliche Qualifikationen

Protokoll führen - stilsicher, zeitgemäß und auf den Punkt
Dauer: 8 UE, Ort: vhs Ilmenau SR 104 - PC-Kabinett
Entgelt: 38,40 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mo. 18:00 - 20:15 Uhr / 19:30 Uhr

Arnstadt

Smartphone

Keine Angst vor Smartphone & Co. NEU!
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Arnstadt SR 1.7
Entgelt: 57,60 € bei 8 TN, Termin: Beginn bei Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl, Modus: Mi. 16:30 - 18:45 Uhr

Firmenkurse und Bildung auf Bestellung

Investieren Sie mit uns als lokalen Partner und größten Weiter-
bildungsanbieter in Ihre Zukunft!
Sie suchen für Ihre Mitarbeiterinnen Kurse im Bereich Microsoft 
Office (Word, Excel, Outlook), welche inhaltlich und zeitlich zu Ih-
ren Arbeitsabläufen, Mitarbeiterinnen und Firmenzielen passen?

Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet Ihnen genau das: 
maßgeschneiderte, praxisnahe und flexible Kursangebote, un-
abhängig der Teilnehmerzahl. Ob als Online-, Hybrid- oder Prä-
senzveranstaltung. Ihr Kurs wird inhaltlich Ihren Wünschen ent-
sprechend aufgebaut.

Bei Interesse und weiteren Themenwünschen kontaktieren Sie 
uns unter:
m.hallbauer@vhs-arnstadt-ilmenau.de oder 03677 / 64 55 13.

Arnstadt

Internationale Rhythmen - Trommelkurs für Kinder ab 6 Jah-
ren NEU!
Dauer: 5,3 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 0.3
Entgelt: 29,95 €, Termin: 02.03.24, Modus: Sa. 10:00 - 11:00 Uhr

Eltern-Kind-Kreativkurs: Gläserne Ostergeschenke gestalten NEU!
Dauer: 3 UE, Ort: Glaskunst Antje Kruckow in Oberwillingen
Entgelt: 16,50 €, Termin: 15.03.24, Fr. 16:00 - 18:15 Uhr

„After School Waldbaden“- Auszeit für Kinder
Dauer: 3 UE, Ort: im Kreisgebiet
Entgelt: 20 €, Termin: 21.03.24, Do. 14:00 - 16:15 Uhr

Eltern-Kind-Kreativkurs: Zeichnen und Malen mit Aquarell
Dauer: 12 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.5
Entgelt: 56,40 €, Termin: 10.04.24, Modus: Mi. 16:15 - 17:45 Uhr

„After School Waldbaden“ - Auszeit für Kinder
Dauer: 3 UE, Ort: im Kreisgebiet
Entgelt: 20 €, Termin: 11.04.24, Do. 14:00 - 16:15 Uhr
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„Alles auf GRÜN“ - Waldzeit für Kinder ab 7 Jahre Das grüne 
Klassenzimmer
Dauer: 5 UE, Ort: im Kreisgebiet
Entgelt: 30 €, Termin: 13.04.24, Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

Nähkurs für Kinder ab 9 Jahre NEU!
Dauer: 13,3 UE, Ort: vhs Arnstadt Raum 1.6
Entgelt: 60,00 €, Termin: 17.04.24, Modus: Mi. 16:00 - 18:00 Uhr

„After School Waldbaden“ - Auszeit für Kinder
Dauer: 3 UE, Ort: im Kreisgebiet
Entgelt: 20 €, Termin: 18.04.24, Do. 14:00 - 16:15 Uhr

Online

„Superhirn - Vokabeln lernen im Sekundentakt (für 
Schüler*innen)“ - online
Dauer: 2,67 UE, Ort: Edudip
Entgelt: 31 € Termin: 07.03.24, Do. 16:00 - 18:00 Uhr

Arnstadt

Alphabetisierung-Lesen und Schreiben im Alltag: Sie kennen 
Erwachsene, die wenig lesen/schreiben können? Bitte weisen 
Sie diese Menschen auf unsere Kurse hin. Dauer: 42 UE, Ort: 
vhs Arnstadt Raum 1.4, Entgelt: entgeltfrei,
Termin: Einstieg jederzeit möglich, Modus: Mo, 16:00 - 17:30 Uhr

Ilmenau

Alphabetisierung-Lesen und Schreiben im Alltag: Sie kennen 
Erwachsene, die wenig lesen/schreiben können? Bitte weisen 
Sie diese Menschen auf unsere Kurse hin. Dauer: 44 UE, Ort: 
vhs Ilmenau Raum 201, Entgelt: entgeltfrei,
Termin: Einstieg jederzeit möglich, Modus: Di, 15:30-17:00 Uhr

TN = Teilnehmer*innen; UE = Unterrichtseinheiten

klimafit. Klimawandel vor der Haustür!  
Was kann ich tun?

Worum geht‘s?
Die Extremwetterereignisse der 
letzten Jahre haben gezeigt, dass 
sich die Rahmenbedingungen un-
seres Alltags unter dem Einfluss 

des Klimawandels längst verändert haben.
Das stellt uns als Privatpersonen, aber auch die Kommunen vor 
neue Herausforderungen. Worin bestehen die Ursachen des Kli-
mawandels? Auf welche Folgen müssen wir uns einstellen? Was 
bedeutet der Klimawandel für die eigene Kommune?
Welche Möglichkeiten des Handelns im Klimaschutz und in 
der Anpassung haben wir? Mit „klimafit - Klimawandel vor der 

Haustür! Was kann ich tun?“ an der vhs geben wir Ihnen kon-
kretes Wissen und Handlungsmöglichkeiten für den Alltag an 
die Hand.

Wie ist der Kurs aufgebaut?
Das innovative Kursformat aus vier Präsenz- und zwei Online-
Terminen ermöglicht Ihnen, aktuelle Fragen mit bekannten 
Wissenschaftler:innen auf Augenhöhe zu diskutieren. Lernen 
Sie das örtliche Klimaschutzmanagement kennen, treffen Sie 
auf Gleichgesinnte und begegnen Sie Klimaschutzakteuren der 
Region!
Am Ende des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat, ausgestellt von 
dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderun-
gen und Mensch (REKLIM) und dem WWF Deutschland. Beide 
sind für die Inhalte des Kurses verantwortlich.
Für die Kursteilnahme benötigen Sie ein internetfähiges End-
gerät, wie z. B. PC, Laptop, Smartphone oder Tablet. Der Kurs 
findet an 6 Kursabenden vom 09.04.24 bis 04.06.24 statt.

Inhalte der Kursabende
1. Grundlagen des Klimawandels und Einführung in die kom-

munale Herausforderung
2. Ursachen des Klimawandels sowie Klimaschutz und -anpas-

sung auf kommunaler Ebene
3. Expertendialog mit führenden Klimaforscher:innen (online)
4. Regionale Folgen des Klimawandels und was kann ich selbst 

tun?
5. Expertentipps zu Energie, Ernährung und Mobilität (online)
6. Den Klimawandel gemeinsam anpacken.

Wo findet der Kurs statt?
Unser Kursangebot finden in der vhs Arnstadt-Ilmenau Außen-
stelle Großbreitenbach statt.

Anschrift:
Frauengruppe Großbreitenbach e.V.,
Ilmenauer Str. 7, 98701 Großbreitenbach

Telefonnummer
0367764550

E-Mail
office@vhs-arnstadt-ilmenau.de

Informationen zu Anmeldung und Veranstaltungsort entneh-
men Sie bitte dem vhs-Programm auf der Website:
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FREUNDE ELEKTRONISCHER TANZMUSIK THÜRINGEN E.V. GEWINNEN BEIM  
1. PREISAUSSCHREIBEN DER INITIATIVE FÜR KULTUR & KLIMASCHUTZ
Mit jeweils über 100 Ideen 
für mehr Klimaschutz in ih-
rer Vereinsarbeit haben sich 
fünf Kulturfördervereine an 
die Spitze gesetzt im 1. Preis-
ausschreiben der Initiative 
Für Kultur & Klimaschutz des 
DAKU. Zu ihnen gehören die 
Freunde elektronischer Tanz-
musik Thüringen e.V.
Die eingegangenen Vorschlä-
ge reichen vom Einsatz ener-
gieeffizienter Geräte, über 
saisonales Catering bis zur Or-
ganisation von Fahrgemein-
schaften im ländlichen Raum.

Alle fünf Gewinner erhalten 
nun jeweils 500 Euro zur Um-
setzung ihrer Ideen für mehr 
Klimaschutz bei ihrer Arbeit:
• Freunde und Förderer des 

Göttinger Barockorches-
ters e.V. (238 Ideen)

• Freunde des Tübinger 
Zimmertheaters (182 Ide-
en)

• Förderverein Eldenaer 
Mühle Greifswald-Eldena 
e.V. (132 Ideen)

• Freunde elektronischer 
Tanzmusik Thüringen e.V. 
(120 Ideen)

• Freunde und Förderer des 
Kulturzentrums Konstanz 
e.V. (102 Ideen)

„Wir freuen uns, dass sich die 
Vereine und Initiativen mit 
fast 2.000 Ideen am Preisaus-

schreiben beteiligt haben und 
so mit ihren gesammelten Er-
fahrungen und Vorschlägen 
zum neu entstehenden Klima-
schutz-Wegweiser beitragen. 
Mit unserem Projektpartner 
Omas for Future gehen wir 
jetzt die nächsten Schritte an, 
um klimagerechte Aktionen 
bei den Kulturfördervereinen 
anzustoßen“, so Ulrike Pet-
zold vom DAKU.

Rund 20.500 Kulturförder-
vereine und Freundeskreise 
sind in Deutschland aktiv, 
591 davon in Thüringen. Mit 
28 Kulturfördervereinen je 
100.000 Einwohner liegt Thü-
ringen dabei über dem Bun-
desdurchschnitt (25). Und 
Vorreiter ist es auch bei der 
Unterstützung dieser Vereine. 
Das dort existierende Landes-
netzwerk vergibt unter ande-
rem seit 2023 den Preis „Thü-
ringer Kulturförderverein des 
Monats“.

Mit der Initiative Für Kultur 
& Klimaschutz will der DAKU 
den Kulturfördervereinen Im-
pulse geben, klimagerechter 
zu denken und handeln und 
auch als Multiplikatoren in 
die Gesellschaft hineinzuwir-
ken. Die im 1. Preisausschrei-
ben gesammelten Erfahrun-
gen und Vorschläge fließen 
in den neu entstehenden 

Klimaschutz-Wegweiser ein. 
Dieser Leitfaden wird auf die 
Arbeit von kulturfördernden 
Vereinen zugeschnitten, lie-
fert ihnen Anregungen und 
Hilfestellungen. Im anschlie-
ßenden 2. Preisausschreiben 
werden Kulturfördervereine 
angeregt, konkrete Maßnah-
men umzusetzen. Um die 
Vereine zusätzlich für die An-
wendung des Wegweisers zu 
sensibilisieren, werden die 
Mitglieder der Kulturförder-
vereine zu Online- und Regio-
nalveranstaltungen der Omas 
for Future eingeladen.

Die Initiative wird in Ko-
operation mit der Klimabe-
wegung Omas for Future 
durchgeführt und ist Teil des 
Programms ENGAGIERT FÜR 
KLIMASCHUTZ des Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement, gefördert durch 
die Stiftung Mercator.

Der Verein Freunde elektroni-
scher Tanzmusik Thüringen e. 
V. (F.E.T.T. e. V.) engagiert sich 
für die Förderung von Kunst 
und Kultur im Bereich der 
elektronischen Tanzmusik. 
Mit kreativen Events zielt der 
Verein darauf ab, die fried-
volle Kultur der House- und 
Technoszene auch in ländli-
cheren Regionen Thüringens 
zu beleben sowie das Interes-

se junger Talente zu wecken. 
F.E.T.T. e.V. steht für innova-
tive Kulturarbeit und fördert 
durch Workshops und Semi-
nare die Vermittlung essenzi-
eller Kulturtechniken. Dabei 
wird besonderer Wert auf die 
integrative Wirkung elektro-
nischer Tanzmusik gelegt.

Die Omas for Future gehören 
zur Generation 50 plus - wie 
56 Prozent der Wähler in 
Deutschland. Mit ihrer Klim-
abewegung wollen sie mo-
tivieren, den notwendigen 
Wandel zu mehr Nachhal-
tigkeit mitzugestalten. Dazu 
informieren sie konstruktiv, 
niedrigschwellig und bildhaft 
darüber, welche Auswirkun-
gen persönliche Konsum- und 
Lebensgewohnheiten auf un-
sere Umwelt haben. Mehr: 
https://omasforfuture.de

Der DAKU Dachverband 
für Kulturfördervereine in 
Deutschland e. V. macht das 
vielfältige Engagement für 
die Kultur sichtbar. Er ver-
netzt Fördervereine aller 
Kultursparten, fördert den 
Erfahrungsaustausch und 
unterstützt sie bei der Wei-
terentwicklung ihrer Arbeit 
- insbesondere bei der Nach-
wuchsgewinnung. 
www.kulturfoerdervereine.eu

SONDERABFALLKLEINMENGENSAMMLUNG IM ILM-KREIS
Ab Montag, den 04. März 
2024 ist das Schadstoffmo-
bil wieder im Ilm-Kreis zur 
Annahme von Sonderab-
fallkleinmengen unterwegs. 
Die einzelnen Termine und 
Standzeiten für Ihren Wohn-
ort erfahren Sie im Sonde-
ramtsblatt „Leitfaden der 
Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis 
2024“, auf der Homepage 
www.aik.ilm-kreis.de sowie in 
der Abfall-App.

Bei der Anlieferung sind alle 
Bürger aufgefordert, den An-
weisungen des Personals Fol-
ge zu leisten damit ein sach-
gemäßer Umgang mit den 
Abfällen bei dem Transport 
und der Beseitigung gewähr-
leistet werden kann. Sonder-
abfallkleinmengen müssen 

persönlich am Mobil abgege-
ben werden.

Pro Anlieferer werden maxi-
mal 100 kg Sonderabfall an-
genommen. Einzelbehältnis-
se dürfen 30 kg bzw. 25 Liter 
nicht überschreiten. Flüssig-
keiten sind unbedingt in ge-
schlossenen Gefäßen anzu-
liefern. Es gilt ein generelles 
Vermischungsverbot. Wand-
farben (Dispersionsfarben) 
sind kein Sonderabfall. Diese 
bitte eintrocknen lassen und 
über den Restmüll entsorgen. 
Die Annahme von Wandfar-
ben am Schadstoffmobil ist 
nicht vorgesehen.

Gewerbliche und öffentliche 
Einrichtungen können die 
mobile Schadstoffsammlung 
im Ilm-Kreis ebenfalls zur 

Entsorgung nutzen. Wichtig 
ist die vorherige schriftliche 
Anmeldung beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb Ilm-Kreis einen 
Monat vor der Sammlung. Bei 
größeren Mengen (100 bis 
500 kg) kann die Entsorgung 
bei den vom Landkreis be-
auftragten Dritten laut deren 
Preisliste vereinbart werden.

Wer die Abgabezeiten in der 
Woche nicht nutzen kann, hat 
an jeweils zwei Samstagen 
im Jahr die Möglichkeit, die 
Sonderabfallkleinmengen am 
Wertstoffhof in Arnstadt bzw. 
Ilmenau am Schadstoffmobil 
abzugeben.

Leider kommt es immer wie-
der vor, dass Sonderabfälle 
vor oder nach dem Termin 
am Standplatz einfach abge-

stellt werden. Dabei besteht 
die Gefahr, dass Flüssigkeiten 
auslaufen, schädliche Sub-
stanzen freigesetzt werden 
oder spielende Kinder mit 
giftigen oder explosiven Che-
mikalien in Kontakt kommen. 
Dies wird als Ordnungswidrig-
keit geahndet.
Der AIK bittet deshalb die Be-
völkerung, die Augen offen zu 
halten. Wenn Sie beobachten, 
dass jemand Sonderabfälle 
wie z. B. Farbeimer, Flaschen 
mit Chemikalien, Batterien 
o. a. einfach am Straßenrand 
abstellt, dann informieren Sie 
bitte umgehend den AIK. Un-
ter der Telefonnummer 03628 
738-921 werden die Hinweise 
entgegengenommen.

Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis
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ABZUG DER GELBEN CONTAINER FÜR LEICHTVERPACKUNGEN 
AN ÖFFENTLICHEN WERTSTOFFSTANDPLÄTZEN IN ILMENAU
Trotz umfangreicher Bemü-
hungen in der Vergangenheit, 
die illegalen Entsorgungen 
von Abfällen und die damit 
verbundene Vermüllung an 
den zentralen Sammelplätzen 
für Wertstoffe in der Stadt Il-
menau zu stoppen, zeichnet 
sich keine Besserung ab. Aus 
diesem Grund sehen sich die 
Stadt Ilmenau sowie der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb (AIK) 
gezwungen, alle gelben 1,1 
m³ Container zur Erfassung 
von Leichtverpackungen an 
den öffentlichen Wertstoff-
standplätzen im gesamten 
Stadtgebiet der Stadt Ilmen-
au sowie allen Ortsteilen bis 
Ende März 2024 abzuziehen.

Besonders in den gelben 
Containern für Leichtverpa-
ckungen werden zunehmend 
Abfälle aus dem Baubereich, 
Sperrmüll, Sonderabfälle, Ab-
fälle aus dem Küchenbereich 
und auch Kunststoffabfälle 
wie z. B. Plastikspielzeug ge-
funden, welche nicht zu dem 
Erfassungssystem für Leicht-
verpackungen gehören. Bis 
zu 50 % der Abfälle sind Fehl-
würfe.
Die Verschmutzung des ge-
samten Stellplatzes durch 
illegale Ablagerungen von 
Abfällen neben den Behäl-
tern nimmt ebenfalls immer 
weiter zu. Das Ergebnis dieser 
illegalen Entsorgungen sind 
aufwendige Beräumungen 
und Sonderentsorgungen auf 
Kosten der Allgemeinheit. 
Auch ist es den Entsorgungs-
unternehmen teilweise kaum 
möglich, die Wertstoffbehäl-
ter zu leeren.
Als Konsequenz des Miss-
brauchs der zentralen Sam-
melplätze in Ilmenau und der 
damit einhergehenden hohen 
Kosten und Aufwendungen 
werden die gelben Container 
für Leichtverpackungen an 
allen öffentlichen Wertstoff-

standplätzen der Stadt sowie 
in den Ortsteilen komplett ab-
gezogen.
Die Container für Glas und 
Papier/Pappe/Kartonagen 
stehen im bisherigen Umfang 
weiterhin zur Verfügung.

Der AIK weist darauf hin, 
dass für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Ilmen-
au die Möglichkeit besteht, 
die haushaltsnahe Erfassung 
von Wertstoffen zu nutzen. 
Hierfür können Behälter für 
Leichtverpackungen sowie 
auch für Papier/Pappe (240 
l oder 1,1 m³) gebührenfrei 
genutzt werden. Die Bestel-
lung der Behälter kann durch 
den Grundstückseigentümer 
bzw. den Gewerbetreibenden 
schriftlich bzw. per E-Mail an 
den AIK erfolgen.
Gelbe Säcke stehen weiterhin 
als Alternative zur Entsorgung 
von Leichtverpackungen zur 
Verfügung. Diese sind zu den 
regulären Öffnungszeiten 
in der Außenstelle des AIK, 
Krankenhausstraße 12 a, in Il-
menau, in der Ilmenauer Um-
weltdienst GmbH sowie an 
der Müllumladestation Wolfs-
berg erhältlich.

Sollten dennoch illegale Müll-
ablagerungen an den öffent-
lichen Containerstandplätzen 
beobachtet werden, können 
die Informationen an die Un-
tere Abfallbehörde im Land-
ratsamt Ilm-Kreis unter Tel. 
03628 738 690/695 gegeben 
werden. Ordnungswidrige 
Ablagerungen oder Fehlbefül-
lungen der Wertstoffcontai-
ner können mit einer Geldbu-
ße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden.

Weitere Informationen, was 
in die Wertstoffbehälter ent-
sorgt werden darf und was 
nicht, sind in dem jährlich neu 
erscheinenden „Leitfaden der 
Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis“, 

im Internet unter www.aik.
ilm-kreis.de sowie in der Ab-
fall App des Ilm-Kreises nach-
zulesen. Bei Fragen hierzu 
steht die Abfallberatung des 

Ilm-Kreises gerne zur Verfü-
gung.

Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis

Wilde Müllablagerungen an einem Wertstoffcontainerstand-
platz in Ilmenau
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Im Büro der Landrätin sind baldmöglichst zu besetzen: 
 

1 Stelle als Sachbearbeiter Investitions- und Finanzierungsberatung (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 9a TVöD (vorbehaltlich der endgültigen 
Aufgabenzuordnung), Arbeitsort Arnstadt 
 

 1 Stelle als Sachbearbeiter Sitzungsdienst im Kreistagsbüro (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 7 TVöD, Arbeitsort Arnstadt 
 
1 Stelle als Mitarbeiter Regionalmanagement (m/w/d) 
Vollzeit, befristet im Rahmen der Projektlaufzeit, Entgeltgruppe 9a TVöD, 
Arbeitsorte Gotha und Ilmenau 
 
1 Stelle als Social Media Manager (m/w/d)  
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 10 TVöD, Arbeitsort Arnstadt 

 
Im Amt für IT und Organisation des Landratsamtes Ilm-Kreis ist baldmöglichst zu besetzen: 
 

1 Stelle als Administrator in der EDV (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 10 TVöD, Arbeitsort Arnstadt 

 
Im Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landratsamtes Ilm-Kreis ist ab 
voraussichtlich 01.06.2024 zu besetzen: 

 1 Stelle als Schulhausmeister (m/w/d) an der Staatlichen Grundschule 
Plaue 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 5 TVöD 
 

 
 

 

Sollten wir Ihr Interesse an einer der vorgenannten Stellen geweckt haben, 
dann bewerben Sie sich bis einschließlich 21.03.2024 beim Landratsamt 
Ilm-Kreis, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt. 
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Im Jugendamt des Landratsamtes Ilm-Kreis sind zu besetzen: 
 

1 Stelle als Sozialarbeiter Jugendarbeit (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe S11b TVöD, Arbeitsort Arnstadt 
 
1 Teilzeitstelle als Sozialarbeiter im Pflegekinderdienst (m/w/d) 
32 Stunden/Woche, unbefristet, Entgeltgruppe S12 TVöD, Arbeitsort Arnstadt 

 
Im Ordnungs- und Gewerbeamt des Landratsamtes Ilm-Kreis sind baldmöglichst zu 
besetzen: 
 

 2 Stellen als Sachbearbeiter Ausländerbehörde (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 9a TVöD, Arbeitsort Arnstadt bzw. Ilmenau 
 
1 Stelle als Sachbearbeiter Staatsangehörigkeitsbehörde (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 8 TVöD, Arbeitsort Arnstadt 

 
Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen des Landratsamtes Ilm-Kreis ist 
baldmöglichst zu besetzen: 

 1 Stelle als Leitstellendisponent (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Besoldungsgruppe A9m bzw. Entgeltgruppe 9a TVöD, 
Arbeitsort Arnstadt 

 
Im Landratsamt Ilm-Kreis ist baldmöglichst zu besetzen: 

 1 Stelle als Ehrenamtlicher Kreiswegewart (m/w/d) 
Die Tätigkeit wird durch eine pauschale Aufwandsentschädigung vergütet. 
 

 
 

 

Sollten wir Ihr Interesse an einer der vorgenannten Stellen geweckt 
haben, dann bewerben Sie sich bis einschließlich 21.03.2024 beim 
Landratsamt Ilm-Kreis, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt. 
  

 

 
 
Im Amt für IT und Organisation des Landratsamtes Ilm-Kreis sind baldmöglichst zu besetzen: 
 

 Stellen als Administrator im Medienzentrum (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet, Entgeltgruppe 9b TVöD, Arbeitsort Ilmenau 
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 STELLENAUSSCHREIBUNG ILMENAUER UMWELTDIENST GMBH
Die Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD) ist ein kommu-
nales Entsorgungsunternehmen und insbesondere mit dem 
Einsammeln und Transportieren der kommunalen Haushalts-
abfälle im Ilm-Kreis beauftragt. Darüber hinaus erbringt die 
IUWD Entsorgungsdienstleistungen für gewerbliche Kunden 
und Privatpersonen. Die IUWD erwirtschaftet mit ca. 45 Mit-
arbeitenden einen Jahresumsatz von ca. 4,5 Mio. EUR und ist 
seit 1997 zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.

Der Ilm-Kreis sucht für die Ilmenauer Umweltdienst GmbH 
möglichst zum 01.07.2024, bzw. nach Vereinbarung einen

Geschäftsführer (m/w/d)
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:
- Hauptamtliche Geschäftsführung der Ilmenauer Umwelt-

dienst GmbH nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung der 
IUWD (insbesondere in Hinblick auf die dort enthaltenen 
Beschränkungen für die Vornahme von Geschäften der 
für die Geschäftsführung erlassenen Geschäftsordnung) 
sowie der Bestimmungen des Anstellungsvertrages

- Unternehmerische Gesamtverantwortung für den perso-
nellen, rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Be-
trieb des Unternehmens

- Vertretung der Gesellschaft gerichtlich und außergericht-
lich sowie gegenüber Genehmigungsbehörden und Zerti-
fizierungsgesellschaften

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gesellschafter-
versammlung und Umsetzung von deren Vorgaben

- Zielorientierte und wertschätzende Führung der Mitar-
beitenden

- Ihr Dienstsitz ist Ilmenau
- Weitere ausschließlich telefonische Anfragen zum Auf-

gabengebiet beantwortet Ihnen auf Wunsch der jetzige 
Geschäftsführer Herr Ingo Kirsten unter der Rufnummer 
03677/84660

Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudi-

um in einer zum Aufgabengebiet passenden Fachrichtung
- Berufliche Tätigkeiten in einer einschlägigen Führungsposi-

tion, vorzugsweise in einem Entsorgungsunternehmen, ide-
alerweise Erfahrungen in der kommunalen Daseinsvorsorge

- Besitz der Voraussetzung zur Führung eines Güterkraft-
verkehrsunternehmens und erfolgreiche Ausbildung zum 
Verkehrsleiter

- Erfahrungen als verantwortliche Person gemäß Entsor-
gungsfachbetriebsverordnung

- Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln, eine 
hohe Einsatzbereitschaft, sehr gute organisatorische Fä-
higkeiten

- Hohe soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke, Innova-
tionsgeist, Belastbarkeit sowie ausgeprägtes analytisches 
Denkvermögen

- Sehr gute PC-Kenntnisse (Microsoft-Office)

Wir bieten:
- Ein attraktives und verantwortungsvolles Aufgabenge-

biet mit hoher Eigenverantwortung und kurzen Entschei-
dungswegen

- Die Nutzung eines Dienstwagens (auch privat unter Be-
achtung steuerlicher Grundlagen)

- Einen zunächst befristeten Geschäftsführervertrag mit 
dem Wunsch einer weiteren, langjährigen, vertrauensvol-
len Zusammenarbeit im Anschluss

- Vorgesehen ist eine Vertragsgestaltung in Anlehnung an 
den TVöD mit einer zur Bedeutung und Verantwortung 
der Aufgabe passenden Vergütung, welche die Qualifika-
tion und beruflichen Erfahrungen berücksichtigt

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Tätigkeitsnachweise, 
Qualifizierungsnachweise, Referenzen). Diese senden Sie bit-
te im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung Geschäftsführer“ bis zum 31.03.2024 an die 
folgende Adresse.

 Landratsamt Ilm-Kreis
 Landrätin Frau Petra Enders
 -persönlich-
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht. Nähere In-
formationen zur Erhebung personenbezogener Daten (Merk-
blatt) sind auf der Homepage des Ilm-Kreises unter www.ilm-
kreis.de/merkblattpsa dargestellt.

P. Enders
Landrätin
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BESCHLÜSSE BESCHLIESSENDER AUSSCHÜSSE
ÖPNV-Ausschuss
Beschluss-Nr.: 081-23/22/ÖPNV (22. Juni 2023)
Die Fahrplanänderungen der IOV Omnibusverkehr Ilmenau GmbH 
zum Fahrplanwechsel am 20. August 2023 werden bestätigt.

Beschluss-Nr.: 088-23/24/ÖPNV (26. Oktober 2023)
Die Fahrplanänderungen der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau 
zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 werden bestätigt.

Beschlossen in nicht öffentlicher Sitzung:
Beschluss-Nr.: 083-23/23/ÖPNV (31. August 2023)
Die Investitionsplanung für den öffentlichen Straßenpersonen-
nahverkehr der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau für das 
Jahr 2024 wird bestätigt.
Beschluss-Nr.: 084-23/23/ÖPNV (31. August 2023)
1. Zum 1. Juli 2024 ist durch die IOV Omnibusverkehr GmbH 

Ilmenau ein „Seniorenticket“ auf der Grundlage des 
„Deutschlandtickets“ zu einem monatlichen Preis von 31,00 
Euro für Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren mit ei-
nem Hauptwohnsitz im Ilm-Kreis einzuführen.

2. Vor der Einführung des „Seniorentickts“ zum 1. Juli 2024 ist 
ein Vertrag über die Ausgabe und die Finanzierung des „Se-
niorentickets“ zwischen der IOV Omnibusverkehr GmbH Il-
menau und dem Landratsamt des Ilm-Kreises abzuschließen.

3. Der ÖPNV-Ausschuss schlägt zur Finanzierung des „Senio-
rentickets“ einen Ansatz im Haushalt 2024 in Höhe von 108 
TEuro vor und empfiehlt dem Kreistag die Zustimmung.

Beschluss-Nr.: 085-23/23/ÖPNV (31. August 2023)
1. Der Beschluss des ÖPNV-Ausschusses in seiner Sitzung 10. 

November 2021 (Beschluss-Nr. 056-21/12/ÖPNV) zur Einfüh-
rung eines „Mobilitätstickets“ im Ilm-Kreis wird aufgehoben.

2. Zum 1. Juli 2024 ist durch die IOV Omnibusverkehr GmbH Il-
menau ein „Mobilitätsticket“ auf der Grundlage des „Deutsch-
landtickets“ zu einem monatlichen Preis von 19,00 Euro zur 
Grundsicherung bzw. Gewährleistung der Mobilität von Hilfe-
bedürftigen nach Kapitel 3 und 4 SGB XII einzuführen.

3. Vor der Einführung des „Mobilitätstickets“ zum 1. Juli 2024 ist 
ein Vertrag über die Ausgabe und die Finanzierung des „Mo-
bilitätstickets“ zwischen der IOV Omnibusverkehr GmbH Il-
menau und dem Landratsamt des Ilm-Kreises abzuschließen.

4. Der ÖPNV-Ausschuss schlägt zur Finanzierung des „Mobili-
tätstickets“ einen Ansatz im Haushalt 2024 in Höhe von 171 
TEuro vor und empfiehlt dem Kreistag die Zustimmung.

Beschluss-Nr.: 086-23/23/ÖPNV (31. August 2023)
Der ÖPNV-Ausschuss schlägt einen Ansatz im Haushalt 2024 
in Höhe von 9.199,5 TEuro für die Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs vor und empfiehlt, gemäß § 6 Geschäfts-
ordnung des ÖPNV-Ausschusses, dem Kreistag die Zustimmung.
Beschluss-Nr.: 090-23/25/ÖPNV (30. November 2023)
Die Tarifkooperation mit dem Verkehrsverbund Mittelthürin-
gen im Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes „Erfurter 
Kreuz“ und Teilbereichen der Gemeinde Amt Wachsenburg 
wird bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 fortgeführt.

Beschluss-Nr.: 091-23/25/ÖPNV (30. November 2023)
Die an die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ausgereichten 
Ausgleichsleistungen im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 werden gemäß des ihr als internen Betrei-
bers erteilten öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die Er-
bringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten nach Art. 
5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 
bis zum 30. Juni 2029 festgesetzt.

Kreisausschuss
Beschlossen in nicht öffentlicher Sitzung:
Beschluss-Nr. 057-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sachbearbeitung Beschaffung, Widersprüche, 
Hortgebühren mit 1,0 VbE im Schulverwaltungsamt wird frei-
gegeben.
Beschluss-Nr. 058-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Mitarbeiter Fuhrpark mit 0,5 VbE im Amt für 
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 059-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Hauselektriker mit 1,0 VbE im Amt für Gebäu-
de- und Liegenschaftsmanagement wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 060-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Techniker Hoch- und Tiefbau mit 1,0 VbE im Amt 
für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 061-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Systemadministration mit 1,0 VbE im Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 062-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sachgebietsleitung Denkmalschutz mit 0,2 
VbE im Bauaufsichtsamt wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 063-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Verfahrenslotse zur Vorbereitung der Zusam-
menführung der Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche 
mit 1,0 VbE im Jugendamt wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 064-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sachbearbeitung EDV mit 1,0 VbE im Amt für 
IT und Organisation wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 065-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sekretariat mit 0,15 VbE im Ordnungs- und Ge-
werbeamt wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 066-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sachbearbeitung Haushalt im Ausländer-/Aus-
siedlerwesen mit 1,0 VbE im Sozialamt wird freigegeben.
Beschluss-Nr. 067-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Sozialarbeiter mit 1,0 VbE im Sozialamt wird 
freigegeben.
Beschluss-Nr. 068-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehenen Stellen Sachbearbeitung Wohngeld mit 4,0 VbE im 
Sozialamt (alternative Stellenverwendung als Personalreserve 
im Haushaltsplan 2024) werden freigegeben.
Beschluss-Nr. 069-23/32./KA (25. Oktober 2023)
Die im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 mit Sperrvermerk 
versehene Stelle Tiergesundheitskontrolleur mit 1,0 VbE im Ve-
terinär- und Lebensmittelüberwachungsamt wird freigegeben.

Amtlicher Teil
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INFORMATIONEN FÜR ALLE RINDERHALTER BEZÜGLICH 
IBR/IBV-,BVD-, LEUKOSE- UND BRUCELLOSEUNTERSUCHUNGEN
Aufgrund der Vorrangstellung des europäischen Tiergesund-
heitsrechtes sowie der aktuellen Beihilfevorschriften und der 
Tatsache, dass Thüringen sowohl bezüglich IBR/IPV (BHV-1), 
BVDV, Enzootische Bovine Leukose, sowie Brucellose der Rinder 
anerkannt freie Zone nach Verordnung (EU) 2021/620 ist, fin-
det die Überwachung der Freiheit auf diese Tierseuchen gemäß 
Verordnung (EU) 2020/689 wie folgt statt:

IBR/IPV
In Milchkuhbetrieben werden BHV1-Untersuchungen nur noch 
über die Milch durchgeführt. Diese werden zweimal jährlich im 
Rahmen der Milchkontrolle entnommen.

In Jungrinderaufzuchten ohne laktierende Kühe müssen jähr-
lich Stichprobenuntersuchungen auf BHV1 durchgeführt wer-
den. Die betroffenen Betriebe werden durch das VLÜA entspre-
chend informiert.

Mutterkuhbetriebe werden stichprobenartig untersucht. Da-
bei sind die Betriebe, die in die Zufallsstichprobe fallen, nach 
festgelegten Vorgaben durch das Veterinäramt zu ermitteln. Die 
ausgewählten Betriebe und die Anzahl der Blutproben, die im 
Bestand genommen werden müssen, werden den betroffenen 
Tierhaltern schriftlich mitgeteilt.

BVD
Auch im Jahr 2024 müssen alle neugeborenen Kälber inner-
halb von 20 Tagen nach der Geburt mittels Ohrstanzproben 
weiterhin auf BVDV untersucht werden!

In den Milch-, Jungrinderaufzucht- und Mutterkuhbetrieben 
werden die zur BHV-1 Untersuchung entnommenen Proben im 
Hintergrund zusätzlich serologisch auf BVD untersucht. Für die 
Rinderhalter besteht hier kein weiterer Handlungsbedarf. Posi-
tive serologische Befunde werden durch die Behörde abgeklärt.

In Mastbetrieben besteht nur Handlungsbedarf, wenn diese Be-
triebe aus nicht BVD-freien Betrieben zukaufen.

Bovine Leukose und Brucellose
Die Untersuchungen werden zusammen stichprobenartig 
durchgeführt. Die Rinderbestände, die pro Landkreis zu un-
tersuchen sind, werden gemäß neuem europäischen Tierseu-
chenrecht zentral vom TLV Bad Langensalza für alle Landkreise 
ausgewählt. Das Veterinäramt informiert die ausgewählten Rin-
derhalter darüber.

Die Kosten für die tierärztliche Leistung der Probenahme und 
die Laboruntersuchungen der jeweils ausgewählten Betriebe 
werden vom Land Thüringen übernommen und benötigen kei-
nen Beihilfeantrag mehr!

Darüber hinausgehende Laboruntersuchungen (außer Abklä-
rungs- und Nachuntersuchungen!) sind für den Einsender kos-
tenpflichtig!!

Für Rückfragen steht Ihnen das Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt zur Verfügung.

BEKANNTMACHUNG DER UNTEREN WASSERBEHÖRDE ZUR  
BERICHTPFLICHT NACH DER THÜRINGER 
ROHWASSEREIGENKONTROLLVERORDNUNG
Seit dem 1. Januar 2023 sind alle Gewässerbenutzer, die erlaub-
nispflichtige Grundwasser- oder Oberflächenwasserentnah-
men ausüben, durch die Thüringer Rohwassereigenkontroll-
verordnung verpflichtet, die entnommenen Wassermengen zu 
messen und jährlich unaufgefordert dem Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) elektronisch zu 
übermitteln.

Das TLUBN stellt für alle Gewässerbenutzer über die Internet-
seite
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversorgung-abwas-
ser/thueringer-rohwassereigenkontrollverordnung
Internetportale für die elektronische Übermittlung der Entnah-
memengen und notwendigen weiteren Informationen im Sinne 
des Onlinezugangsgesetzes bereit.

Die Berichtspflicht gilt z. B. für alle Oberflächenwasserentnah-
men, die über Pumpen oder Entnahmeleitungen ausgeübt wer-
den. Ausgenommen ist nur der sogenannte Gemeingebrauch, 
das Entnehmen von Wasser durch Schöpfen, z. B. mit Kannen 
oder Eimern, sowie das Tränken von Tieren.

Bei Grundwasserentnahmen sind die Ausnahmen weiter ge-
fasst. Wer einen Brunnen oder eine Quelle nur für den eige-
nen Haushalt nutzt, dazu zählt auch die Nutzung im eigenen 

Haus- oder Kleingarten, fällt unter die Erlaubnisfreiheit, soweit 
die Jahresmenge unter 2000 m³ liegt und ist damit von der Be-
richtspflicht ausgenommen. Näheres zu den erlaubnisfreien 
Grundwasserentnahmen, die nicht unter die Berichtspflicht 
fallen, kann einem Hinweisblatt für erlaubnisfreie Grundwasse-
rentnahmen des TLUBN auf der genannten Internetseite ent-
nommen werden.

Die Meldungen der Träger der öffentlichen Wasserversorger 
(Gemeinden bzw. Zweckverbände) müssen jeweils bis zum 
30.06. für das Vorjahr erfolgen.

Die Meldungen der sonstigen Gewässerbenutzer müssen je-
weils bis zum 31.03. für das Vorjahr erfolgen.

Sofern in wasserrechtlichen Entscheidungen eine Berichts-
pflicht zu den Entnahmemengen gegenüber der unteren 
Wasser behörde oder dem ehemaligen Staatlichen Umweltamt 
festgelegt ist, ist diese damit grundsätzlich erfüllt.

Auf der genannten Internetseite des TLUBN werden für die 
Gewässerbenutzer ferner Informationen, insbesondere zur Er-
laubnis- und Berichtspflicht von Wasserentnahmen, Ausfüllhin-
weise, Dokumentvorlagen, etc. bereitgestellt. Videoanleitun-
gen unterstützen insbesondere die Bürger, Unternehmen und 
anderen Gewässerbenutzer bei der Berichterstattung.



Amtsblatt des Ilm-Kreises  20. Februar 2024 Amtlicher Teil Seite 19

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024 DES WASSER-/ 
ABWASSERZWECKVERBANDES ARNSTADT UND UMGE BUNG
Die Verbandsversammlung des Wasser-/Abwasserzweckver-
bandes Arnstadt und Umgebung hat in ihrer Sitzung am 12. 
Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschafts-
jahr 2024 beschlossen:

I. Haushaltssatzung
Aufgrund des § 36 Absatz 1 des Thüringer Gesetzes über die 
Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 
194, 201), i. V. m. den §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. 
S. 127), und den §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverord-
nung (ThürEBV) vom 06. September 2014 (GVBl. S. 642), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 
565), erlässt der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und 
Umgebung folgenden Wirtschaftsplan für seinen Eigenbetrieb:

§ 1
Gemäß dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan werden für die

Wasser- 
versorgung

Abwasser-
beseitigung

insgesamt

auf TEUR auf TEUR auf TEUR
a) im Erfolgsplan

die Erträge 10.011 14.628 24.639
die Aufwendungen 9.407 14.593 24.000

b) im Vermögensplan
die Einnahmen 7.608 18.258 25.866
die Ausgaben 7.608 18.258 25.866

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird für die
- Wasserversorgung auf 3.100 TEUR festgesetzt

und für die
- Abwasserbeseitigung auf 7.500 TEUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für beide 
Betriebszweige in der Vermögensplanung wird gemäß Investiti-
onsplanung auf 37.990 TEUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für beide Be-
triebszweige auf 3.000 TEUR festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Ausgefertigt:
Arnstadt, 5. Februar 2024
gez. Unterschrift   - Siegel -
Petermann
Verbandsvorsitzender

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk
1. Mit Beschluss Nr. 006/II/2023 und Beschluss Nr. 007/II/2023 

vom 12. Dezember 2023 hat die Verbandsversammlung des 
Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung die Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt des Ilm-Kreises hat mit Bescheid vom 01. Fe-
bruar 2024 (Az.: 092) eine Kreditaufnahme für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen im Betriebszweig Trink-
wasserversorgung von 3.100.000 EUR und im Betriebszweig 
Abwasserbeseitigung in Höhe von 7.500.000 EUR genehmigt. 
Diese Beträge entsprechen der Festsetzung gemäß § 2 der be-
schlossenen und ausgefertigten Haushaltssatzung. Das Land-
ratsamt des Ilm-Kreises hat Verpflichtungsermächtigungen 
in einer Höhe von 37.990.000 EUR für beide Betriebszweige 
genehmigt. Dieser Betrag entspricht der Festsetzung gemäß  
§ 3 der beschlossenen und ausgefertigten Haushaltssatzung.

3. Bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2024 enthält der Bescheid 
des Landratsamtes des Ilm-Kreises, hier zuständige Rechts-
aufsichtsbehörde, keine weiteren genehmigungsrelevanten 
Bestandteile.

III. Auslegungshinweis
Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan liegen in der Zeit vom 26. 
Februar 2024 bis 11. März 2024 für zwei Wochen lt. § 36 Abs. 
1 ThürKGG i. V. m. § 57 Abs. 3 ThürKO in der Verwaltung des 
Zweckverbands/Eigenbetriebs (Zimmer 003), Schönbrunn 9, 
99310 Arnstadt, öffentlich aus und können während der Ge-
schäftszeiten (montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr und von 12:30 Uhr bis 15:45 Uhr sowie freitags von 06:45 
Uhr bis 12:00 Uhr) eingesehen werden. Gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO ist die Einsichtnahme in Haushaltssatzung/Wirtschafts-
plan 2024 darüber hinaus, in den vorgenannten Räumlichkei-
ten und zu den ebenfalls vorgenannten Geschäftszeiten, bis zur 
Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des 
Haushaltsjahres 2024 möglich. Bitte vereinbaren Sie unter der 
Telefonnummer 03628 609-120 einen Termin, wenn Sie Rück-
fragen zum Inhalt der Haushaltssatzung, der Wirtschaftspla-
nung oder der Gebührenkalkulationen haben.

Arnstadt, 5. Februar 2024
Petermann
Verbandsvorsitzender

12. ÄNDERUNG DER GEBÜHRENSATZUNG ZUR  
ENTWÄSSERUNGSSATZUNG (GS-EWS)
Aufgrund der §§ 20 Absatz 1 und 2 und 23 Absatz 1 und 2 des 
Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 
2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S.194, 201), der §§ 19 Absatz 1 und 20 Absatz 2 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. März 2023 (GVBl. S. 127), und der §§ 1, 2, 10 und 12 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. 396), 
erlässt die Verbandsversammlung des Wasser-/Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt und Umgebung folgende Satzung:

Artikel I
12. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung  

zur Entwässerungssatzung - GS-EWS vom 5. Februar 2024
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasser-
beseitigung im Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und 
Umgebung (Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung - GS-
EWS) vom 10. November 2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 
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18. November 2003), zuletzt geändert durch Satzung vom 20. 
November 2023 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 05. Dezember 
2023), wird wie folgt geändert:
1. § 3 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:
„(3) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstü-
cken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt
bis zum 31. Dezember 2023
ab dem 01. Januar 2024

2,68 €
2,93 €

pro Kubikmeter Abwasser.“
2. § 3 Absatz 5 Satz 1 und 2 werden gestrichen und durch fol-
gende neue Sätze 1 und 2 ersetzt:
„(5) Für Grundstücke, die an das Kanalnetz, aber nicht an eine 
Sammelkläranlage angeschlossen sind, von denen aber eine 
Vorklärung in einer Grundstückskleinkläranlage verlangt wird 
(Teileinleiter), beträgt die Einleitungsgebühr bis zum 31. De-
zember 2023 2,39 € pro Kubikmeter Abwasser. Ab dem 01. Ja-
nuar 2024 beträgt die Einleitungsgebühr für Teileinleiter 2,61 € 
pro Kubikmeter Abwasser.“

Artikel II
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Ausgefertigt:
Arnstadt, 5. Februar 2024
Petermann
Verbandsvorsitzender - Siegel -

Beschluss- und Genehmigungsvermerk
1. Mit Beschluss Nr. 005/II/2023 vom 12. Dezember 2023 hat 

die Verbandsversammlung des Wasser-/Abwasserzweckver-
bandes Arnstadt und Umgebung die 12. Satzung zur Ände-
rung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung - GS-
EWS beschlossen und dem Landratsamt des Ilm-Kreises, 
Kommunalaufsicht, zur Genehmigung vorgelegt.

2. Mit Bescheid vom 2. Februar 2024 (Az.: 092.6227 01 zv) hat 
das Landratsamt des Ilm-Kreises die vorstehende Satzung 
genehmigt.

Hinweis:
Entsprechend § 22 Absatz 2 ThürKGG sollen Verbandsmitglie-
der, die Gebietskörperschaften sind, in der für die Bekanntma-
chung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die Veröffentli-
chung des Zweckverbandes hinweisen.

Verstöße im Sinne der Verletzung von Verfahrensvorschriften, 
die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Be-
kanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 Absatz 4 ThürKO.

8. ÄNDERUNG DER GEBÜHRENSATZUNG ZUR  
WASSERBENUTZUNGSSATZUNG (GS-WBS)
Aufgrund der §§ 20 Absatz 1 und 2 und 23 Absatz 1 des Thü-
ringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Okto-
ber 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), der §§ 19 Absatz 1 und 20 Ab-
satz 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), und der 
§§ 1, 2, 10, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. Septem-
ber 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 396), erlässt die Verbandsversammlung 
des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung folgende Satzung:

Artikel I
8. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung  

zur Wasserbenutzungssatzung - GS-WBS vom 5. Februar 2024
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Wasser-
versorgung im Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und 
Umgebung (Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung - 
GS-WBS) vom 07. Oktober 2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 
21. Oktober 2003), zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Ja-
nuar 2021 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 09. Februar 2021), 
wird wie folgt geändert:
1. § 3 Absatz 3 erhält folgende neue Fassung:

„(3) Die Gebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
bis zum 31. Dezember 2023 1,9902 €
ab dem 01. Januar 2024 2,1721 €
pro Kubikmeter entnommenen Wassers.“

2. § 3 Absatz 4 erhält folgende neue Fassung:

„(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr inklusive der 
gesetzlichen Umsatzsteuer

bis zum 31. Dezember 2023 1,9902 €
ab dem 01. Januar 2024 2,1721 €
pro Kubikmeter entnommenen Wassers.“

Artikel II
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Ausgefertigt:
Arnstadt, 5. Februar 2024
Petermann
Verbandsvorsitzender - Siegel -

Beschluss- und Genehmigungsvermerk
1. Mit Beschluss Nr. 004/II/2023 vom 12. Dezember 2023 hat 

die Verbandsversammlung des Wasser-/Abwasserzweckver-
bandes Arnstadt und Umgebung die 8. Satzung zur Ände-
rung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung - 
GS-WBS beschlossen und dem Landratsamt des Ilm-Kreises, 
Kommunalaufsicht, zur Genehmigung vorgelegt.

2. Mit Bescheid vom 2. Februar 2024 (Az.: 092.6227 01 zv) hat 
das Landratsamt des Ilm-Kreises die vorstehende Satzung 
genehmigt.

Hinweis:
Entsprechend § 22 Absatz 2 ThürKGG sollen Verbandsmitglie-
der, die Gebietskörperschaften sind, in der für die Bekanntma-
chung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die Veröffentli-
chung des Zweckverbandes hinweisen.

Verstöße im Sinne der Verletzung von Verfahrensvorschriften, 
die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Be-
kanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 Absatz 4 ThürKO.
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TERMINE FÄKALSCHLAMMENTSORGUNG IM  
VERBANDSGEBIET FÜR FEBRUAR/MÄRZ 2024
Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung 
gibt gemäß § 14 Abs. 3 der Entwässerungssatzung - EWS - vom 
26.05.2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 21.10.2003), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 17.11.2014 (Amtsblatt des Ilm-
Kreises vom 02.12.2014), die Entsorgungszeiträume für die ge-
ordnete Fäkalschlammentsorgung im Verbandsgebiet für Feb-
ruar/März 2024 bekannt. Die Termine können auch unter www.
wazv-arnstadt.de abgerufen werden.

Bitte beachten Sie, dass in einzelnen Fällen aus organisatori-
schen Gründen Terminänderungen erforderlich sein können. 
Auskunft hierzu erhalten Sie bei unserem Bereich Abwasser un-
ter Telefon 03628 6147-0.

Alkersleben bis 27.02.2024
Ellichleben 04.03.2024 bis 08.03.2024
Achelstädt 11.03.2024 bis 15.03.2024
Witzleben 18.03.2024 bis 22.03.2024

Bitte ermöglichen Sie uns über Nachbarn bzw. andere Personen 
den Zutritt zu Ihrer Grundstückskläranlage, wenn Sie an dem 
für Ihren Wohnort vorgesehenen Entsorgungstermin nicht zu 
Hause sind.

Die Werkleitung
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